
Hauptsatzung 
 

der Ortsgemeinde Gückingen 
 

vom 22.09.2009 
 
 

Der Gemeinderat hat auf Grund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung (GemO), der §§ 
7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemOD-
VO), des § 2 der Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler 
Ehrenämter (KomAEVO) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit be-
kannt gemacht wird: 
 
 

1. Abschnitt: 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

§ 1 
Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 

 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde erfolgen im Amtsblatt der Ver-
bandsgemeinde Diez. 
 
(2) Karten, Pläne oder Zeichnungen und damit verbundene Texte oder Erläuterun-
gen können abweichend von Absatz 1 durch Auslegung im Dienstgebäude der Ver-
bandsgemeindeverwaltung zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden be-
kannt gegeben werden. In diesem Fall ist auf Gegenstand, Ort /Gebäude und Raum), 
Frist und Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Auslegung 
durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die 
Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle Werktage. Besteht an dienstfreien 
Werktagen keine Möglichkeit der Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzu-
setzen, dass an mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 
 
(3) Soweit durch Rechtsvorschrift eine öffentliche Auslegung vorgeschrieben ist 
und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, gilt Absatz 2 entsprechend. 
 
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 GemO DVO zu § 27 GemO des 
Gemeinderates oder eines Ausschusses werden abweichend von Absatz 1 durch 
Aushang im Bekanntmachungskasten am Rathaus, Drosaer Straße 4,  
 
bekanntgemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß Absatz 1 nicht 
mehr möglich ist. 
 
(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände 
die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in 
unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch Aushang im Be-
kanntmachungskasten am Rathaus, Drosaer Straße 4.  
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Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vor-
geschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. 
 
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine andere Be-
kanntmachungsform vorgeschrieben ist. 
 
 

§ 2 
Unterrichtung der Einwohner 

 
Die Unterrichtung der Einwohner über wichtige Angelegenheiten der örtlichen Ver-
waltung (§ 15 Abs. 1 GemO) und über die Ergebnisse von Ratssitzungen § 41 Abs. 5 
GemO) erfolgt im Amtsblatt. 
 
 

§ 3 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

 
Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde können nach Maßgabe des § 17 a GemO 
in den gesetzlich festgelegten Fällen einen Bürgerentscheid über wichtige Gemein-
deangelegenheiten beantragen. 
 
 

2. Abschnitt:: 
Ausschüsse des Gemeinderates 

 
§ 4 

Ausschüsse des Gemeinderates 
 
(1) Der Gemeinderat bildet folgende Ausschüsse: 
 
1. Rechnungsprüfungsausschuss 
2. Bauausschuss 
 
(2)  Die oben genannten Ausschüsse haben 5 Mitglieder und für jedes Mitglied einen 
Stellvertreter. 
 
(3) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Gemeinderates ge-
wählt. 
 

3. Abschnitt: 
Bürgermeister/Bürgermeisterin/Beigeordnete 

 
§ 5 

Übertragung von Aufgaben des Gemeinderates auf den Bürgermeister 
 
 
Auf den Bürgermeister/die Bürgermeisterin wird die Entscheidung in folgenden Ange-
legenheiten übertragen: 
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1. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel  
    nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates. 

 
2. Die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossen- 
     schaftsversammlung. 

 
§ 6 

Beigeordnete 
 
(1) Die Gemeinde hat bis zu 2 Beigeordnete. 
 
 

4. Abschnitt: 
Aufwandsentschädigungen 

 
§ 7 

Aufwandsentschädigungen des Ortsbürgermeisters 
 
(1) Die dem Ortsbürgermeister gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO zustehende mo-

natliche Aufwandsentschädigung wird um 10 % gem. § 12 Abs. 1 Satz 2 KomAE-
VO erhöht. 

 
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteu-                  

er nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die Pauschsteuer von der Ge-
meinde getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Renten-
versicherungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 

 
 
 

§ 8 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

 
(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung des Ortsbür-
germeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des 
Ortsbürgermeisters gemäß § 12 Abs. 1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Orts-
bürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag 
der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages der dem Ortsbürgermeister zuste-
henden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeit-
raumes als einen vollen Tag, so erhält er keine Aufwandsentschädigung. 
 
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete ohne Geschäftsbereich, die nicht Gemeinderatsmit-
glied sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, er-
halten für die Teilnahme an den Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, der 
Fraktionen und an den Besprechungen mit dem Bürgermeister (§ 50 Abs. 7 GemO) 
die für Gemeinderatsmitglieder festgesetzte Aufwandsentschädigung. Eine Auf-
wandsentschädigung in gleicher Höhe erhalten Beigeordnete, die Gemeinderatsmit-
glied sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, für 
die Teilnahme an den Sitzungen der Ausschüsse, sofern sie diesen nicht angehören, 
der Fraktionen und an den Besprechungen mit dem Bürgermeister 
(§ 50 Abs. 7 GemO). 
 



 4

(3) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung der Lohnsteu-
er nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die Pauschsteuer von der Gemein-
de getragen. Die pauschale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversiche-
rungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht angerechnet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 09.09.1999 in der Fassung vom 
17.08.2004 außer Kraft. 
 
 
Gückingen, den 25.09.2009 
 
 
 
(Kurt Wilhelm) 
Ortsbürgermeister     (Siegel) 


